
 
 

SV Germania Breklum von 1920 e.V. 

Corona-Regeln für den Sportbetrieb 
im Sportpark und in der Sporthalle (Indoor) 

 
Ergänzungen 

 
Über folgende Ergänzungen die seit dem 15.12.2021 (bis 11. Januar 2022) laut der neuen 
Landesverordnung gültig sind, hat uns der LSV informiert, diese sind unbedingt zu beachten: 
 
 

Sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen 
  
Mit der neuen Formulierung des § 11 Abs. 2a „Innerhalb geschlossener Räume dürfen durch die 
Inhaberin oder den Inhaber des Hausrechts oder von ihr oder ihm berechtigte Personen, denen die 
Sportstätte zur Nutzung überlassen ist, nur folgende Personen in Sportanlagen eingelassen werden …“ 
hat der Verordnungsgeber nun klargestellt, dass auch die sanitären Gemeinschaftseinrichtungen 
(Kabinen, Duschen, etc.) unter die 2G-Regelung fallen.  
Bedeutet: Auch wer draußen Sport treibt, hat beim Betreten eines Innenraums (Sportstätte) 2G zu 
erfüllen und es ist zu kontrollieren. Die Dauer des Betretens oder der Grund sind unerheblich.  
  
 

Begleitung Eltern-Kinder-Turnen 
  
Des Weiteren ist nun geregelt, dass für Sorge- oder Umgangsberechtigte als Begleitung von Kindern bis 
zur Einschulung ein "3G-Nachweis" (geimpft, genesen, getestet) im Innenbereich ausreichend ist. Diese 
müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dies dürfte z.B. für die Begleitpersonen beim Eltern-Kind-
Turnen zutreffen. (vgl. § 11 Abs. 2a Nr. 5). 
Bei der Sportausübung selbst gilt weiterhin die 2G-Regelung (ohne Mund-Nasen-Bedeckung). Hier 
finden die §§ 2 und 5 keine Anwendung. 

 
 
 

Weitere wesentlichen Änderungen kurz zusammengefasst: 
  
• Bei Sportveranstaltungen gelten bezogen auf die Zuschauerinnen- und Zuschauerzahlen wieder 

Obergrenzen. 

• Eine Maskenpflicht gilt nun auch 

- bei Veranstaltungen in Innenräumen unter 2G Bedingungen, bei denen weitere getestete 
Personen nur zugelassen sind, wenn diese zu beruflichen Zwecken anwesend sind, 

- für Zuschauerinnen und Zuschauer bei Großveranstaltungen (außer Märkten) mit mehr als 1.000 
zeitgleich anwesenden Personen, 

- in Innenbereichen der Gastronomie für Gäste, die sich nicht an ihrem festen Sitz- oder Stehplatz 
befinden, sowie für Gastwirtinnen und Gastwirte und ihre Mitarbeitenden 

• In den Weihnachtsferien gilt wie bereits in den Herbstferien eine Regelung, um minderjährigen 
Schülerinnen und Schülern die Erfüllung von 2G-Anforderungen zu erleichtern 

 
 
siehe nächste Seite! 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/211214_Corona-BekaempfungsVO.html#doc99a6188c-3c78-4d0d-bf63-37a5e09a8047bodyText14


 
 
 
 

Zuschauerinnen und Zuschauer bei Großveranstaltungen 

  
§ 5 Abs. 6 der Landesverordnung erfasst Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 gleichzeitig 
anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie etwa Sportereignisse. Zusätzlich zu den sonstigen 
Vorgaben des § 5 gilt für Zuschauerinnen und Zuschauer eine Maskenpflicht, und zwar unabhängig 
davon, ob die Veranstaltung innerhalb oder außerhalb geschlossener Räume stattfindet. Die 
Maskenpflicht erstreckt sich nicht auf Personen, die an der Durchführung der Veranstaltung mitwirken. 
Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird auf die Hälfte der Kapazität begrenzt. Zudem darf in 
Innenräumen die absolute Obergrenze von 5.000 Personen nicht überschritten werden, in 
Außenbereichen von 15.000 Personen. 
  
  

Weihnachtsferien: Testpflicht minderjährige Schülerinnen und Schüler 
  
Da während der Weihnachtsferien in der Schule zwischen dem 23. Dezember 2021 und dem 9. Januar 
2022 keine regelmäßigen Testungen durchgeführt werden, kann die einmalige Schulbescheinigung nur 
dann einen Nachweis der regelmäßigen Testung bieten, wenn die Schultestung durch andere 
Maßnahmen ersetzt wird. Die Testung kann daher entweder unter Verweis auf § 2 Nummer 7 Buchstabe 
c SchAusnahmV von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung 
vorgenommen oder überwacht werden. Das sind beispielsweise Testzentren, Apotheken oder auch 
Ärzte, die die Testung bescheinigen. Die Testung kann auch durch einen Selbsttest erfolgen, in der Art 
und Weise wie er auch ansonsten in der Schule durchgeführt wird. Notwendig ist dabei, dass eine oder 
ein Sorgeberechtigter bestätigt, dass die minderjährige Schülerin oder der minderjährige Schüler den 
Selbsttest durchgeführt hat. Diese Selbstauskunft ist mit einem Datum zu versehen. Entsprechend wie in 
der Schule hat die bescheinigte Testung oder die Selbstauskunft eine Wirksamkeit von 72 Stunden. Die 
bescheinigte Testung bzw. die Selbstauskunft müssen zusammen mit der einmaligen Bescheinigung der 
Veranstalterin oder dem Veranstalter vorgelegt werden. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird 
empfohlen, das Formular des Bildungsministeriums für die Selbstauskunft, welches die Schulen bereits 
verwenden, zu nutzen. 

 
 
Für die Einhaltung der Regeln, auch der Ergänzungen, ist gegenüber dem Vorstand ein Trainer, 
Sparten- oder Übungsleiter verantwortlich – dieser ist namentlich zu benennen. 
 
 
 
Stand: 19.12.2021    Thekla Dyck, Vorsitzende SV Germania Breklum 


